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Coronavirus: Bundesrat und 

Banken lancieren Garantiepro-

gramm 

KMU erhalten rasch  

Überbrückungskredite 

• Gemeinsam mit verschiedenen Banken und der Schweizerischen Bankiervereinigung

(SBVg) haben die Behörden ein Garantieprogramm mit Überbrückungskrediten für Un-

ternehmen mit Liquiditätsengpässen entwickelt.

• Die SBVg begrüsst das Garantieprogramm als Public-Private-Partnership-Lösung aus-

drücklich.

• Mit dem Programm erhalten Unternehmen, die aufgrund der Corona-Situation in finan-

zielle Engpässe geraten sind, rasch und unkompliziert Unterstützung in Form von ver-

bürgten Überbrückungskrediten.

• Die SBVg informiert alle Banken in der Schweiz und stellt die Koordination mit den In-

stituten sicher, damit das Garantieprogramm effizient genutzt wird und breit wirken

kann.

Basel, 20. März 2020 – Die Banken nehmen ihre Verantwortung als Kreditversorger der Wirt-

schaft in dieser ausserordentlichen Situation unverändert wahr. Gemeinsam mit Banken und der 

Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) hat der Bund ein Garantieprogramm im Umfang von 

CHF 20 Milliarden entwickelt. Das Programm geht auf eine Initiative der Banken zurück. Dieses 

wurde in den letzten Tagen von der Credit Suisse, von Raiffeisen, der UBS, der Waadtländer 

Kantonalbank und der Zürcher Kantonalbank sowie unter Mitwirkung der SBVg massgeblich ge-

staltet. «Die Bankiervereinigung begrüsst das gemeinsam entwickelte Public-Private-Partnership-

Programm ausdrücklich und dankt den Behörden für die hervorragende Zusammenarbeit», sagt 

Herbert Scheidt, Präsident der SBVg.  

Unternehmen mit Liquiditätsengpässen erhalten mit diesem Programm von den Banken rasch 

und unkompliziert verbürgte Überbrückungskredite. Der Bundesrat wird in den nächsten Tagen 



 

Coronavirus: Bundesrat und Banken lancieren Garantieprogramm 

 

Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg)  |  Medienmitteilung  |  20. März 2020 2 / 3 

die Eckpunkte des Programms in einer Notverordnung festlegen. Danach werden die Details 

kommuniziert. Die SBVg informiert derzeit alle Banken in der Schweiz und stellt die Koordination 

mit den Instituten sicher, damit flächendeckend und effizient vom Garantieprogramm Gebrauch 

gemacht wird und die betroffenen Unternehmen rasch und wirksam unterstützt werden können.  

 

Garantieprogramm mit Überbrückungskrediten im Umfang von CHF 20 Milliarden 

Damit betroffene KMU Überbrückungskredite von den Banken erhalten, gleist der Bundesrat ein 

Garantieprogramm im Umfang von CHF 20 Milliarden. auf. Das geplante Programm für betroffene 

Unternehmen (Einzelunternehmen, Personengesellschaften, juristische Personen) baut dabei auf 

den bestehenden Strukturen der Bürgschaftsorganisationen auf und beinhaltet zwei Kreditfazilitä-

ten: 

 

• Kreditfazilität 1: Beträge bis zu CHF 0,5 Millionen werden von den Banken unkompliziert aus-

bezahlt und vom Bund zu 100 Prozent garantiert. 

• Kreditfazilität 2: Darüber hinausgehende Beträge werden vom Bund zu 85 Prozent garantiert. 

Vorausgesetzt ist eine vorgängige Prüfung des Antrags durch die Bank. Der maximale Betrag 

der Kreditfazilität liegt bei CHF 20 Millionen pro Antragssteller. 

 

Gemäss Bundesrat dürften die Kreditbeträge bis zu CHF 0,5 Millionen über 90 Prozent der be-

troffenen Unternehmen abdecken. Der Bundesrat geht dabei davon aus, dass über dieses Ge-

fäss Überbrückungskredite im Umfang von bis zu CHF 20 Milliarden vom Bund garantiert werden. 

 

Prozess für Einreichung der Gesuche wird noch geregelt 

Der Bundesrat wird in einem nächsten Schritt einen dringlichen Verpflichtungskredit beantragen 

und diesen der Finanzdelegation der Eidgenössischen Räte vorlegen. Die nötigen Eckpunkte sol-

len dann in einer Notverordnung festgelegt werden. Die Notverordnung soll Mitte nächster Woche 

verabschiedet und veröffentlicht werden. Danach können die derzeit noch offenen Fragen zu den 

Modalitäten der Einreichung dieser Gesuche geklärt werden. Zeitnah können anschliessend An-

träge bei der jeweiligen Hausbank gestellt werden. 

 

SBVg informiert und koordiniert  

Die SBVg hat auf ihrer Website eine zentrale Informationsplattform aufgeschaltet. Auf dieser be-

antwortet sie für Bankkunden, Mitglieder und die Öffentlichkeit aktuelle Fragen rund um das 

Coronavirus. Die SBVg wird über die weiteren Entwicklungen zum Garantieprogramm laufend in-

formieren. 

 

Weitere Informationen 

Diese Medienmitteilung ist auch französisch auf www.swissbanking.org verfügbar. 

Weitere Informationen zum Thema befinden sich auf der Informationsplattform der SBVg. 

 

https://www.swissbanking.org/de/themen/coronavirus-das-tun-die-banken-und-die-sbvg
https://www.swissbanking.org/de/themen/coronavirus-das-tun-die-banken-und-die-sbvg
http://www.swissbanking.org/
https://www.swissbanking.org/de/themen/coronavirus-das-tun-die-banken-und-die-sbvg
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Kontaktadressen für Medienanfragen 

 

Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg): 

• Michaela Reimann  

michaela.reimann@sba.ch | +41 58 330 62 55 

• Serge Steiner 

serge.steiner@sba.ch | +41 58 330 63 95 

 

Credit Suisse 

• Andreas Kern 

andreas.kern@credit-suisse.com| +41 79 644 99 10 

 

Raiffeisen 

• Angela Rupp  

angela.rupp@raiffeisen.ch | +41 71 225 84 19 

 

UBS 

• Anita Greil 

anita.greil@ubs.com | +41 44 236 23 65 

 

Waadtländer Kantonalbank 

• Daniel Herrera 

daniel.herrera@bcv.ch | +41 21 212 28 61 

 

Zürcher Kantonalbank 

• Medienstelle 

medien@zkb.ch | +41 44 292 29 79 

 


